Stadt Ronnenberg

Der Burgermeister

Team 31 "Raumliche Stadtentwicklung, Bau- » Nr. VO/0626/2022

recht"
Ronnenberg, 16. August 2022
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Ortsrat Benthe 07.09.2022

Ausschuss fir Stadtplanung, Okologie, Wirtschaft | 22.09.2022
und Feuerschutz

Verwaltungsausschuss 05.10.2022

Rat der Stadt Ronnenberg 12.10.2022

Bebauungsplan Nr. 130 "Am Steinweg - Hengstweg", Stadtteil
Benthe

- Aufstellungsbeschluss

- Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem.
§ 13 a BauGB

Beschlussvorschlaq:

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 130 ,Steinweg - Hengstweg“ wird als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen. Der Gel-
tungsbereich ist in der Begrundung dargestellt. Dieser ist Bestandteil des Beschlusses.




Finanzierungq:

Durch die Ausfuhrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende finanzielle

Auswirkungen auf den Haushalt:

Vorlage-Nr. VO/0626/2022

Ja: X Nein:
Produktnummer: 51101 Sachkonto: 42910300
Aktuelles Aktuelles Aktuelles Aktuelles
Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr
+ 1 Jahr + 2 Jahre + 3 Jahre
In TE€
In TE€ In T€ In TE

Ergebnishaushalt:

Veranschlagte Ertra-
ge

Mehr-/  Minderbetrag
bei Ertragen

Veranschlagte  Auf- 7,5

wendungen

Mehr-/  Minderbetrag
bei Aufwendungen

Gender-Hinweis:

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbe-
zogenen Hauptwortern in dieser Vorlage hauptsachlich die mannliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsatzlich fir alle Ge-
schlechter. Die verklrzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

Begriindung:

Vorlauf

Die Nutzungen und die Gestaltung im Verlauf der Stral3e ,Am Steinweg“ soll mit dem Be-
bauungsplan Nr. 130 ,Am Steinweg - Hengstweg“ gesichert werden. Zur Sicherung der
stadtebaulichen Ordnung in diesem Bereich bestehen die rechtskraftigen Bebauungsplane
Nr. 29 ,Am Steinweg“ (westlich) und Nr. 78 ,Benthe-Mitte“ (stdlich). Somit sind die bebau-
ten Flursticke Gemarkung Benthe, Flur 2, Flursticke 129, 128, 136, 127/2 und 154/11
durch einen Bebauungsplan mit entsprechender Gestaltungssatzung einer stadtebauli-
chen Ordnung zuzufuhren, um den Gesamteindruck des Dorfzentrums zu erhalten.
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Abgleich mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK Ronnenberg 2030)
bzw. dem 3-Jahres-MaBnahmenprogramm 2017-2019

Die Flache befindet sich nicht in dem am 21.07.2021 vom Rat beschlossenen Mal3nah-
menprogramm 2021 - 2023 zum ISEK. Im Vorfeld wurde die geplante Aufstellung des Be-
bauungsplans mit dem Ortsrat Benthe diskutiert. Der Ortsrat hat sich mehrheitlich fur eine
Uberplanung und Sicherung dieser Fldchen ausgesprochen.

Wesentliche Ziele und Inhalte des aufzustellenden Bebauungsplans

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstticke ,Am Steinweg 18 und 20“ sowie Teilberei-
che der offentlichen ErschlieRungsflachen.

Der Geltungsbereich ist ca. 3.400 m? grof3, wobei aber die festzusetzende Grundflache
von 20.000 m? nicht Uberschritten wird und somit die Aufstellung nach § 13 a BauGB zu-
lassig ist.
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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 130 ,Am Steinweg-Hengstweg*

Im Bereich der StralRe Am Steinweg sollen der Gebaudebestand und die gewerbliche Nut-
zung im Erdgeschoss festgesetzt werden, dort werden sich die Uberbaubaren Flachen am
Gebaudebestand orientieren und geringfugige Erweiterungen zulassen.

Im Bereich des Hengstweges, Flurstick 129, wird weitere Bebauung ermdglicht.

Es soll ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Bebauung von 2 Vollgeschossen festgesetzt
werden.

Die ErschlielRung erfolgt Gber die StraRen Am Steinweg und Hengstweg.
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Die Gestaltungssatzung wird insbesondere Aussagen zu den Dachformen und der Fassa-
dengestaltung treffen. Eine entsprechende Gestaltungssatzung wird mit Auslegungsent-
wurf vorgelegt.

MaBnahmen fir Boden, Natur und Landschaft

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a BauGB (Innenbereichsplan) aufgestellt, damit ent-
fallt in diesem Fall die Eingriffsregelung.

Weiteres Vorgehen

Fir Bebauungsplane der Innenentwicklung sieht das BauGB im § 13 a ein eigenes Verfah-
ren vor.

Dieses Verfahren ist moglich bei der Wiedernutzbarmachung von Flachen, einer Nachver-
dichtung oder anderen MalRnahmen der Innenentwicklung. Es kommt bei allen Mal3nah-
men in Betracht, die dem allgemeinen Ziel des Vorrangs der Innen- vor der Auldenentwick-
lung dienen. Der Geltungsbereich muss dabei Uberwiegend folgende Bereiche erfassen:

e im Zusammenhang bebaute Bereiche i.S.d. § 34 BauGB,
e brachgefallene Flachen innerhalb des Siedlungsbereichs,
o Gebiete mit Bebauungsplan innerhalb des Siedlungsbereichs.

In diesem Fall handelt es sich um ein im Zusammenhang bebauten Bereich i.S.d. § 34
BauGB.

Der Flachennutzungsplan stellt den Bereich als Allgemeine Wohnbauflache dar.

Bei diesem Verfahren wird von der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung und friihzeitigen
Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange abgesehen.

Der Offentlichkeit wird jedoch im Rahmen der Bekanntmachung gem. § 13a Abs. 4 BauGB
uber den Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans bereits vorab mitgeteilt, dass sie die
Moglichkeit der Information Uber die Planung hat und dass vom Umweltbericht abgesehen
wird.

Die offentliche Auslegung erfolgt gemal} § 3 Abs. 2 BauGB. Ebenso erhalten die Behdrden
und sonstigen Trager oOffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen
der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Der Auslegungsbeschluss wird nach Vorliegen eines Bebauungsplan-Entwurfs vorge-
schlagen.

In Vertretung

(Kélle)

Anlage(n):

Seite: 4/5



Vorlage-Nr. VO/0626/2022

Seite: 5/5



	Vorlage
	Beschlussvorlage
	öffentlich
	Bebauungsplan Nr. 130 "Am Steinweg - Hengstweg", Stadtteil Benthe - Aufstellungsbeschluss - Beschluss zur Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB
	Beschlussvorschlag:
	Finanzierung:
	Gender-Hinweis:
	Begründung:
	Vorlauf
	Maßnahmen für Boden, Natur und Landschaft
	Weiteres Vorgehen

	Anlage(n):


